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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1998

Rechtssatz

Die Frist für den Ausspruch des Verfalles einer vorläu0gen Sicherheit beträgt nach § 37 Abs 5 VStG nur drei Monate; sie

ist bei Einhebung eines Geldbetrages ab der Einhebung zu berechnen und somit bei einer (stattdessen erfolgten)

Beschlagnahme als vorläu0ge Sicherheit ab der Beschlagnahme. Ein außerhalb dieser Frist ausgesprochener Verfall ist

ersatzlos zu beheben (vgl. VwGH 8.7.1992, 91/03/0181).

Schlagworte

Verfall Frist Beschlagnahme

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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